
Öffentliches Geheimtreffen zur Gründung der 
„Strömung der Strömungslosen“ (StröStrölos) 

 

An alle die keine Strömung haben, keine suchen, keine wollen oder keine brauchen: 
  

Einladung zum zweiten bundesweiten öffentlichen Geheimtreffen  
 

Aschermittwoch, den 17.2.2010, ab 18.11 Uhr im Höchster LINKEN.Laden 
 

 

• TOP 1: Hering - Ja oder Nein? 

• TOP 3: Berichte der, inzwischen ausgeschlossenen, GründungsteilnehmerInnen 2009 

• TOP 2: Satzung oder keine Satzung, das ist hier die Frage (siehe unten) 

 
Das Treffen ist, in Anlehnung vieler anderer Strömungstreffen, völlig inhaltsfrei. 

Musikalische Begleitung: Lucky.Losers-Band 

Gesamtleitung: D. Namein 

 
Unberechtigt aber leidenschaftlich untergezeichnet von 

 

Z. Raiseg 

 

Erster unbestellter Sekretär des  

Aufbauausschusses des Zentralkomitees zur Prüfung, Gründung, Einsetzung und 
Auflösung einer Strömung der Strömungslosen (AZPGEA-StröStrölos) 
Mitglied der  

XXXIII. Sektion in der XI. Kohorte der XXII. Internationalen der strömungslosen Strömungen (LMAA*). 

  
*) Bekannte Politische Aktion, auf Goethe zurückgehend. 

 

 

Satzung der StröStrölos (immer noch Entwurf): 
 

§ 1   Die StröStrölos versteht sich als eigenständige Strömung. 

§ 2   Mitglied der StröStrölos können nur Parteimitglieder werden, die keiner Strömung angehören. 

§ 3   Wer einer Strömung angehört wird automatisch aus der StröStrölos ausgeschlossen. 

§ 4   Die StröStrölos gilt als Strömung im Sinne dieser Satzung. 

§ 5   Ausgeschlossen gelten als strömungslos und können nach 11 Tagen erneut beitreten.  

§ 6   Bei Wiedereintritt tritt automatisch § 3 und § 4 in Kraft. 

§ 7   Das Recht des Wiedereintritts erlöscht nach dem elften Ausschluss. 

§ 8   11x Ausgeschlossene können die Ehrenurkunde „Ehrlich Strömungslos“ erwerben.  

§ 9   Das Vereinsmotto lautet: Tuscheln und muscheln ohne Strömung und Ziel (TumuoStröuZi). 

§10  Das Vereinsmotto kann auch anders lauten. Das Nähere regelt §11. 

§11  Dieser Paragraph regelt alle anderen Fälle endgültig.  

 

Eine Anmeldung dieser Strömung beim Parteivorstand findet nicht statt, da mit dem Gründungsakt alle 

Gründungsmitglieder automatisch ausgeschlossen sind und somit niemand im Namen der StröStrölos 
zeichnungs- und erklärungsberechtigt ist.  

 

 


